
29. Jahrgang Eichwalde, 17.07.2025 Nummer 06/2025 

 
 

 Amtsblatt 

 für die  

 Gemeinde Eichwalde 
 

 

 

 

Amtliche Mitteilungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erneute öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertre-
tung vom 24.06.2025  

Seite 2 

Erneute öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Nutzung öffentli-
cher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eichwalde (Nutzungssatzung 
Räume und Sportanlagen) 

Seite 7 



Amtsblatt für die Gemeinde Eichwalde Nr. 06/2025 vom 17.07.2025 

 

2 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 
Die erneute Veröffentlichung der Beschlüsse erfolgt aufgrund redaktioneller  

Änderungen. 
 

Erneute öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeinde-
vertretung vom 24.06.2025 

 

 
Beschluss Nr. BV-013/2025 über die Neufassung der Satzung über die Nutzung öffentlicher 
Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eichwalde 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Satzung über die Nutzung öffentlicher 
Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eichwalde (Nutzungssatzung Räume und Sportanla-
gen) 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-016/2025  
Aufforderung an das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald, durch die Ge-
meinde Eichwalde, zur Durchführung von Blutuntersuchungen bei Kindern und Jugendli-
chen aufgrund langjähriger PFAS-Belastung im Trinkwasser der Gemeinde Eichwalde. 
 

1. Die Gemeindevertretung Eichwalde beauftragt die Gemeindeverwaltung, das Gesund-
heitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald aufzufordern, den Eltern in Eichwalde die 
Möglichkeit anzubieten, Blutuntersuchungen auf PFAS-Belastung bei ihren Kindern bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr durchführen zu lassen. 
 
Folgende Stoffe der PFAS-4-Gruppe sind dabei prioritär zu untersuchen: 
Perfluoroktansulfonsäure (PFOA) 
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) 
 
Die Blutuntersuchungen sollen mittels der etablierten analytischen Verfahren durchgeführt 
werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren, den Eltern zur Verfügung zu stellen und 
als Übersicht in der Gemeinde anonymisiert zu veröffentlichen. 
 

2. Zeitplan: 
Die Aufforderung an das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald ist unver-
züglich, spätestens jedoch bis zum 30.06.2025, zu übermitteln. Die Durchführung der 
Blutuntersuchungen soll bis spätestens 31.12.2025 erfolgen. Die Gemeindeverwaltung 
berichtet regelmäßig über den Sachstand der Umsetzung in den Sitzungen der Gemein-
devertretung. 
 

3. Finanzierung und organisatorische Umsetzung: 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
Dahme-Spreewald sicherzustellen, dass die Blutuntersuchungen für die Familien kosten-
frei angeboten werden. Hierzu sollen, falls erforderlich, Gespräche mit dem Landkreis 
Dahme-Spreewald geführt werden, um eine Finanzierung der Untersuchungen über den 
Landkreis oder das Land Brandenburg sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung unter-
stützt das Gesundheitsamt aktiv bei der organisatorischen Umsetzung, insbesondere bei 
der Information der Eltern und der Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Durch-
führung der Blutentnahmen. 
 

4. Kommunikation und Transparenz: 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Eltern und die Öffentlichkeit umfassend 
über die Hintergründe der PFAS-Belastung, die gesundheitlichen Risiken und den Ablauf 
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der geplanten Blutuntersuchungen zu informieren. Dabei sind die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sowie die aktu-
ellen Messergebnisse des MAWV transparent darzustellen, um das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die kommunale Gesundheitsvorsorge wiederherzustellen. 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-017/2025 über die Durchführung einer Einwohnerbefragung nach der 
Einwohnerbeteiligungssatzung 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Durchführung einer Einwohnerbefragung nach § 4 der 
Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Gemeinde Eichwalde 
(Einwohnerbeteiligungssatzung) zur Studie „Ermittlung von Standorten niveaufreier Bahnquerun-
gen im nördlichen Dahmeland“ vom April 2025. 
 
Folgende zwei Fragen sollen gestellt werden: 

1. Soll der Bürgermeister der Gemeinde Eichwalde beauftragt werden, sich für die Errichtung 
eines Tunnels als niveaufreie Querung im Gemeindegebiet einsetzen? 
Antwortmöglichkeit: „Ja“ oder „Nein“ 
 

2. Stimmen Sie der Errichtung eines Tunnels als niveaufreie Querung an der Kreisstraße 
K6161 mit einer Verlängerung der Stadionstraße unter die Bahngleise hindurch in die Au-
gust-Bebel-Allee und weiterführend in die Friedenstraße zu?  

 
Straßenverlauf: 

 
 
Antwortmöglichkeit: „Ja“ oder „Nein“ 

 
 
Beschluss Nr. BV-018/2025 zur Fortführung der Erneuerung des beidseitigen Gehweges 
und der Straßenbeleuchtung in der Puschkinallee zwischen der Schmöckwitzer Straße und 
der Friedensstraße. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Erneuerung der beidseitigen Gehwege sowie der Stra-
ßenbeleuchtung in der Puschkinallee im Abschnitt zwischen der Schmöckwitzer Straße und der 
Friedenstraße. In diesem Zusammenhang werden auch die Zufahrten, Zugänge und die seitliche 
Grünfläche erneuert sowie im Kreuzungsbereich Puschkinallee/Mozartstraße 4 barrierefreie 
Fahrbahnquerungen hergestellt. 
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Beschluss Nr. BV-019/2025 über die Abberufung der Wahlleiterin 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Heike Sparenberg mit Ablauf des 24. Juni 2025 aus 
der Funktion der Wahlleiterin abzuberufen. 
 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-020/2025 über die Abberufung der stellvertretenden Wahlleiterin 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Maria Kochan mit Ablauf des 24. Juni 2025 aus der 
Funktion der stellvertretenden Wahlleiterin abzuberufen. 

 
 

 
 
Beschluss Nr. BV-021/2025 über die Berufung der Wahlleiterin 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Maria Kochan mit Wirkung vom 25. Juni 2025 zur Wahl-
leiterin zu berufen. 
 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-022/2025 über die Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Indira Geiseler mit Wirkung vom 25. Juni 2025 zur stell-
vertretenden Wahlleiterin zu berufen. 
 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-023/2025 über die Aufstellung eines Bebauungsplans Nr. 28 "Gewerbe- 
und Wohnfläche Am Graben 34-36" 
 
1. Die Gemeindevertretung beschließt, dass für den im Lageplan dargestellten räumlichen Gel-

tungsbereich nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan mit der Nummer 
28 und der Bezeichnung „Gewerbe- und Wohnfläche Am Graben 34-36“ aufgestellt wird. 

2. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Eichwalde, Flur 10 folgende Flurstücke 97/1, 
97/2, 97/3, 97/4, 98/4, 98/5 und einer Teilfläche von den Flurstücken 221 und 223; mit eine 
Gesamtfläche von ca. 4.490 m². 

3. Das Aufstellungsverfahren wird unter Anwendung der Vorschriften des § 12 BauGB im Re-
gelverfahren durchgeführt. 

4. Es werden mit der Aufstellung folgende Planungsziele verfolgt: 
Festsetzung einer Teilfläche für Gewerbe und einer Teilfläche für Wohnen auf den Flurstü-
cken 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98/4, 98/5 der Flur 10 
Festsetzung einer Wasserfläche mit einem Geh, Fahr- und Leitungsrecht auf der Teilfläche 
des Flurstücks 223 der Flur 10  
Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche auf der Teilfläche des Flurstücks 221 der Flur 
10  
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Beschluss Nr. BV-024/2025 über überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen im 
Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Gemeinde Eichwalde 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Genehmigung von erheblichen über- sowie außerplan-
mäßigen Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 
686 TEUR. 
 

 

 
Beschluss Nr. BV-025/2025 über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Gemeinde 
Eichwalde 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 
Rechnungsprüfungsamtes vom 05. Mai 2025 versehenen geprüften Jahresabschluss der Ge-
meinde Eichwalde für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 80 Absatz 4 BbgKVerf (neue Fassung). 
Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2022 von 906 TEUR 
wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Jahresabschluss 2022 mit seinen Anlagen liegt, nach vorheriger Terminabsprache, für jeden 
zur Einsicht in der Gemeinde Eichwalde, Grünauer Str. 49, 15732 Eichwalde in der Finanzver-
waltung aus. 

 
 
Beschluss Nr. BV-026/2025 über die Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 
31.12.2022 der Gemeinde Eichwalde 
 
Die Gemeindevertretung erteilt dem Bürgermeister, Herrn Jörg Jenoch, gemäß § 80 Absatz 4 
BbgKVerf die Entlastung für das Haushaltsjahr 2022. 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-027/2025 über die Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem 
Wirtschafts-, Umwelt-, Flughafen- und Ordnungsausschuss 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Lydia Göse mit Wirkung zum 24.06.2025 aus dem Wirt-
schafts- Umwelt-, Flughafen- und Ordnungsausschuss abzuberufen. 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-028/2025 zur Berufung eines sachkundigen Einwohners in den 
Wirtschafts-, Umwelt-, Flughafen- und Ordnungsausschuss 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Kristina Parlow als sachkundige Einwohnerin in den 
Wirtschafts-, Umwelt-, Flughafen- und Ordnungsausschuss zu berufen. 

 

 
 
Beschluss Nr. BV-029/2025 über die Benennung von Mitgliedern des Kinder- und 
Jugendbeirates der Gemeinde Eichwalde 
 
Die Gemeindevertretung beschließt David Goller, Lanaya Staron, Henriette Meyn, Leah Dijks und 
Damian Benzel als Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates der Gemeinde Eichwalde zu be-
nennen. 
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Beschluss Nr. BV-030/2025 über die Abberufung eines Mitglieds des Familienbeirats 
 
Die Gemeindevertretung beschließt Herrn Lars Gossing mit Wirkung zum 24.06.2025 aus dem 
Familienbeirat abzuberufen. 
 

 

 
 
 

Erneute öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Nutzung 
öffentlicher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eichwalde (Nut-

zungssatzung Räume und Sportanlagen) 
 

Satzung über die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eich-
walde (Nutzungssatzung Räume und Sportanlagen) 

 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Absatz 2 Nummer 9 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung - BbgKVerf) vom 5. März 
2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 
(GVBl.I/25, [Nr. 8]) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde am 24.06.2025 fol-
gende Satzung über die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eich-
walde (Nutzungssatzung Räume und Sportanlagen) beschlossen: 
 
 
§ 1 Geltungsbereich  
 

(1) Diese Satzung gilt für die Überlassung und Nutzung öffentlicher Räume, die von der 

Gemeinde Eichwalde vorgehalten und der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung 

gestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Überlassung und Nutzung von öffentli-

chen Räumen besteht nicht.  

(2) Folgende öffentliche Räume und Sportanlagen stehen zur Nutzung zur Verfügung:  

 
a) ALTE FEUERWACHE, Bahnhofstraße 79, 15732 Eichwalde  

b) Eichenparkstadion und Mehrzweckgebäude, Käthe-Kollwitz-Straße 15, 15732 Eich-

walde  

c) Humboldt-Grundschule, Gymnastikraum, Stubenrauchstraße 73-76, 15732 Eich-

walde  

d) Villa Mosaik, Speiseraum und Lehrküche, Stubenrauchstraße 17-18, 15732 Eich-

walde  

e) RADELAND-HALLE, Stubenrauchstraße 17, 15732 Eichwalde  

f) Bürgertreff, Bahnhofstraße 75,15732 Eichwalde  

g) Sonstige, sich im Eigentum der Gemeinde Eichwalde befindlichen Räume (außer 

Wohnungen und Gewerberäume).  

 
§ 2 Widmungszweck  
 

(1) Die in § 1 Abs. 2 dieser Satzung benannten Räumlichkeiten und Sportanlagen sind 

öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Eichwalde. Die Überlassung und deren Nut-

zung erfolgt mit dem Zweck, der Förderung der Kultur und Freizeitgestaltung, des 

Sports, der Kinder- und Jugendarbeit, der Seniorenaktivitäten und sozialer Projekte 

und der Bildung, sofern hierdurch schulische, sportliche und gemeindliche Belange 
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nicht beeinträchtigt werden und freie Kapazitäten zur Verfügung stehen. Grundsätz-

lich haben gemeindliche Veranstaltungen gegenüber allen anderen Veranstaltungen 

Vorrang. Ein Anspruch auf Nutzung besteht nicht.  

(2) Auf die Aufrechterhaltung der Räumlichkeiten oder Teilflächen oder Anlageeinrichtun-

gen als öffentliche Einrichtung besteht kein Rechtsanspruch.  

 

(3) Ausgenommen von der Überlassung öffentlicher Räume und Sportanlagen ist die Nut-

zung für Veranstaltungen mit extremistischen, rassistischen, antisemitischen oder an-

tidemokratischen Inhalten. 

 
§ 3 Art und Umfang der Nutzung  
 

(1) Die ALTE FEUERWACHE ist vorranging kulturellen Veranstaltungen vorbehalten.  

(2) Das Eichenparkstadion sowie das Mehrzweckgebäude stehen vorrangig dem Schul-

sport zur Verfügung, außerhalb davon vorrangig dem Vereinssport und weiteren 

Sportangeboten. (z.B. Line-Dance, Rehasport).  

(3) Der Gymnastikraum in der Humboldt-Grundschule ist vorrangig schulischen Veran-

staltungen und der Kooperation im Rahmen der Verlässlichen Halbtagsschule vorbe-

halten. Des Weiteren steht er dem Vereinssport zur Verfügung. Die Nutzung für an-

dere Veranstaltungen kann nach Prüfung durch die Gemeinde Eichwalde im Beneh-

men mit der Schulleitung genehmigt werden.  

(4) Der Speiseraum der Villa Mosaik ist vorrangig der Essensversorgung vorbehalten und 

steht weiterhin der Kindertagesstätte und der Senioren- und Vereinsarbeit zur Verfü-

gung.  

(5) Die Lehrküche in der Villa Mosaik ist vorrangig der schulischen Nutzung vorbehalten.  

(6) Der Bürgertreff wird als Treff für alle Generationen, als Beratungszentrum und für ge-

nerationsübergreifende soziale Projekte genutzt.  

(7) Die RADELAND-HALLE wird vorrangig für den Schulsport genutzt. Außerhalb der 

schulischen Nutzung steht die RADELAND-HALLE vorrangig dem Vereinssport zur 

Verfügung.  

(8) Die sonstigen Räume sind vorrangig ihrer allgemeinen Zweckbestimmung vorbehal-

ten.  

(9) Die im § 1 genannten Einrichtungen dürfen nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung 

nach Maßgabe der erteilten Genehmigung nach § 6 Abs. 2 auf eigene Verantwortung 

genutzt werden.  

(10) Die Belegung der Räume über die Höchstzahl an zugelassenen Personen ist unzu-

lässig. Die Höchstzahl an zugelassenen Personen wird für jede Veranstaltung geson-

dert festgelegt.  

 
§ 4 Allgemeine Nutzungsbedingungen  
 

(1) Die Gemeinde Eichwalde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die 

Vergabe der Termine unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.  

(2) Die Nutzung kann natürlichen oder juristischen Personen des Privat- oder des öffent-

lichen Rechts genehmigt werden. Der Antragsteller muss volljährig sein.  

(3) Der Antragsteller ist derjenige, der den Antrag stellt und die Nutzungsvereinbarung 

abschließt. Er kann gleichzeitig Nutzungsberechtigter sein.  

(4) Der Nutzungsberechtigte ist derjenige, der am Veranstaltungstag die Verantwortung 

für den Ablauf der Veranstaltung übernommen hat.  
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§ 5 Verlust der Nutzungsberechtigung  
 
Der Nutzer kann in folgenden Fällen von der Nutzung ausgeschlossen werden:  

a. bei Verstößen gegen diese Satzung  

b. bei Verstößen gegen die Bestimmungen in den jeweiligen Haus- bzw. Nutzungsord-

nungen  

c. bei Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen von Bediensteten der Gemeinde Eich-

walde  

d. bei Nichtzahlung des Nutzungsentgeltes  

 

§ 6 Verfahren  

(1) Anträge auf Erteilung einer Nutzungsvereinbarung sind in der Regel zwei Wochen 
vor der Nutzung schriftlich oder mittels elektronischer Post bei der Gemeinde Eich-
walde zu stellen. Die Antragsunterlagen müssen mindestens enthalten:  
 

• Name und Anschrift des Antragstellers und des Nutzungsberechtigten  

• beantragter Raum  

• geplante Nutzungsdauer inkl. Vor- und Nachbereitungszeit  

• Art der geplanten Veranstaltung  

• voraussichtliche Teilnehmerzahl  
 

Bei der schriftlichen Beantragung ist durch den Nutzer eindeutig zu erklären, welchen 
Charakter die Veranstaltung hat, damit zweifelsfrei eine Entscheidung über die Ge-
nehmigung der beantragten Veranstaltung getroffen werden.  

(2) Die Genehmigung erfolgt durch Abschluss einer schriftlichen Nutzungsvereinbarung. 
Eine Ablehnung erfolgt mittels einfachem Schreiben oder elektronischer Post. Die 
Nutzungsvereinbarung ist zu befristen und kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. Sie ist widerruflich und nicht übertragbar.  

(3) In den Nutzungsvereinbarungen werden gemäß Anlage 1 Nutzungsentgelte erhoben.  

(4) Die Gemeinde kann nach pflichtgemäßem Ermessen jederzeit von der Nutzungsver-
einbarung zurücktreten, wenn es zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung und bei der Durchführung von dringlichen Bau- und Instand-
setzungsarbeiten erforderlich ist. In diesen Fällen wird die Gemeinde bemüht sein, 
eine anderweitige Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sollte eine andere Räum-
lichkeit nicht zur Verfügung stehen, wird das bereits gezahlte Nutzungsentgelt gemäß 
§ 12 Absatz 1 der Satzung dem Nutzer erstattet.  

(5) Die Übertragung der Nutzungsvereinbarung an Dritte ist unzulässig.  
 
 
§ 7 Mitwirkungspflicht der Nutzer  
 

(1) Der Nutzer hat die genutzten Räume und Nebenanlagen nach Beendigung der Nut-

zung „besenrein“ gereinigt zu verlassen. Darin enthalten ist die Verpflichtung des Nut-

zers zur Entfernung festhaftender Verschmutzungen (z.B. Kaugummi). Diese Reini-

gungspflicht des Nutzers gilt auch für alle pauschalen und entgeltreduzierten Nutzun-

gen.  

(2) Erfolgt keine Reinigung der Räume wird diese Reinigung durch eine Fachfirma aus-

geführt und dem Nutzer gemäß Kostentarif 8.3 nach Aufwand in Rechnung gestellt.  
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(3) Findet der Nutzer die gemieteten Räume in einem verschmutzten Zustand vor, so ist 

dies zu dokumentieren und die Gemeinde umgehend zu informieren. Dieses gilt auch 

für Mängel an Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen.  

 

§ 8 Haftung  
 

(1) Der Nutzer haftet für alle der Gemeinde durch die Nutzung entstandenen Schäden 

an den Räumen, Einrichtungs- oder Ausstellungsgegenständen sowie Außenanla-

gen ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung durch ihn, seine Mitglieder, Gäste 

oder Beauftragte etc. verursacht wurde.  

(2) Bei Verlust oder Beschädigung von Einrichtungs- oder Ausstellungsgegenständen 

sowie Schlüsseln bzw. Transpondern ist der daraus entstandene Schaden durch den 

Nutzer zu ersetzen.  

(3) Der Nutzer stellt die Gemeinde Eichwalde von allen Ansprüchen frei, die im Zusam-

menhang mit der Nutzung der Einrichtungen durch ihn oder Dritte geltend gemacht 

werden. Das gilt nicht für vorsätzliches Handeln.  

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, die ihm jeweils überlassene Einrichtung pfleglich zu be-

handeln und Einrichtungs- sowie Ausstellungsgegenstände vor Beschädigungen 

oder Verlust zu schützen. Beschädigungen oder Mängel sind unverzüglich nach ihrer 

Feststellung bei der Gemeinde Eichwalde anzuzeigen. Es ist untersagt, Mängel 

selbst zu beheben oder beheben zu lassen.  

(5) Die Gemeinde Eichwalde übernimmt keine Haftung für in den genutzten Einrichtun-

gen abhanden gekommene Gegenstände des Nutzers, seiner Mitglieder, Gäste oder 

Beauftragten.  

(6) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Gesetze und allgemeinen    Sicher-

heitsbestimmungen unter Beachtung der jeweiligen Gegebenheiten eingehalten 

werden.  

(7) Die Veranstaltung darf nur in Anwesenheit des Nutzungsberechtigten stattfinden. 

Der Nutzungsberechtigte muss eine volljährige natürliche Person sein.  

(8) Mit der Beantragung der Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen kann die 

Gemeinde Eichwalde vom Nutzer eine Haftpflichtversicherung abfordern. 

 
§ 9 Hausrecht  
 

(1) Die Gemeinde Eichwalde übt das Hausrecht über die im § 1 genannten Einrichtungen 

aus. Sie wird dabei durch von ihr bestimmte Bedienstete der Gemeinde Eichwalde 

vertreten.  

(2) Dem durch die Gemeinde Eichwalde bestimmten Bediensteten ist jederzeit Zutritt zu 

der jeweils zur Nutzung überlassenen Einrichtung zu gewähren und dessen Anwei-

sungen ist Folge zu leisten.  

 
§ 10 Entstehung und Fälligkeit des Entgeltanspruchs  
 

(1) Der Entgeltanspruch entsteht mit Abschluss der Nutzungsvereinbarung.  

(2) Das Entgelt ist auf Grund der geschlossenen Nutzungsvereinbarung zum vereinbarten 

Fälligkeitstermin zu entrichten. Die Zahlungen sind auf das in der Nutzungsvereinba-

rung angegebene Konto der Gemeindeverwaltung Eichwalde unter Angabe der Num-

mer der Nutzungsvereinbarung zu leisten.  
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(3) Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist, wird der geschuldete Betrag nach den Bestim-

mungen des § 288 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verzinst.  

 
§ 11 Höhe des Nutzungsentgeltes  
 

(1) Die Höhe des Nutzungsentgeltes bestimmt sich nach der beantragten Nutzungszeit 

und des Kostentarif (Anlage 1), der Bestandteil dieser Satzung ist.  

(2) Die Nutzung des Bürgertreffs entsprechend § 3 Abs. 6 dieser Satzung erfolgt entgelt-

frei. 

(3) Die Nutzungsdauer wird in der Nutzungsvereinbarung geregelt.  

(4) Weitere Nutzungen und Dienstleistungen durch die Gemeinde Eichwalde (Außenan-

lagen, Bestuhlung, Hausmeister, etc.) können vereinbart werden. Die Höhe der Ent-

gelte für besondere Nutzungen wird im Kostentarif und im Nutzungsvereinbarung ge-

sondert ausgewiesen.  

 

§ 12 Entgelterstattung und Entgeltreduzierung  
 

(1) Tritt der Nutzer vor dem vereinbarten Nutzungszeitraum von der Nutzungsvereinba-

rung zurück, werden 10 % des vereinbarten Entgeltes als Entschädigungsanspruch 

fällig. Sofern die Gemeinde Eichwalde vor dem vereinbarten Nutzungszeitpunkt von 

der Nutzungsvereinbarung zurücktritt, werden die bereits gezahlten Entgelte in voller 

Höhe zurückerstattet.  

(2) Für gemeinnützige Vereine mit Sitz in Eichwalde werden die Nutzungsentgelte auf 

Antrag um 75 % reduziert. Der Antrag ist zu begründen und die Gemeinnützigkeit 

nachzuweisen.  

(3) Für gemeinnützige Vereine mit Sitz außerhalb von Eichwalde wird das Nutzungsent-

gelt um 50 % reduziert. Der Antrag ist zu begründen und die Gemeinnützigkeit nach-

zuweisen.  

(4) Für gemeinnützige Projekte wird das Nutzungsentgelt auf Antrag mit ausführlicher Be-

gründung der Gemeinnützigkeit um 25 % reduziert. 

 

§ 13 Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen 

der Gemeinde Eichwalde vom 24.11.2021 außer Kraft. 

 

Eichwalde, den 16.07.2025 

 

 

gez. Jörg Jenoch  

Bürgermeister  
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Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 

 
 
 

 

 

Kostentarif Anlage 1 der Satzung über die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen der 
Gemeinde Eichwalde (Nutzungssatzung Räume und Sportanlagen)  
Nr. Objekt Euro/Stunde Euro/Nutzung 

    

1. ALTE FEUERWACHE    

1.1 ALTE FEUERWACHE  11,00 €  

1.2 Klaviernutzung ohne Stimmung  7,00 €  

    

2. Sportanlage Eichenparkstadion    

2.1 Sportplatz gesamt inkl. Gebäude  24,00 €  

2.2 Sportplatz ohne Gebäude  17,00 €  

2.3 Beachvolleyballanlage  11,00 €  

2.5 
Clubraum im Mehrzweckgebäude inkl. Ter-
rasse ohne Küche für sportliche Nutzung 

7,00 €  

    

3. Humboldt-Grundschule    

3.1 Gymnastikraum  15,00 €  

    

4. Villa Mosaik    

4.1 Speiseraum 9,00 €  

4.2 Lehrküche 8,00 €  

    

5. RADELAND-HALLE    

5.1 Halle inkl. Umkleideräume  25,00 €  

5.2 Bühne inkl. Hausmeisterleistungen   100,00 € 

    

6. sonstige Räume    

6.1 Sonstige Räume  13,00 €  

    

7. weitere Leistungen    

7.1 Hausmeistertätigkeiten  30,00 €  

7.2 Sportplatzwart  30,00 €  

7.3 Reinigung durch Fachfirma Abrechnung nach Aufwand 

7.4 Bestuhlung Pauschal 50,00 € 
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